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The author points out, that coli, Bang and other microbes escape into the blood
from the intestinal tractus, weakened by permanent overfeeding, and, entering into
the kidneys, cause nephritis.

The course of the inflammation shows 2 or 3 anatomical and physiological dis-
tinguished phases. Concomitant with the beginning of the second (proliferation) phase
a persistent accidental involution of the thymus is observed, thus demonstrating the
role of this organ in the lymphatic system.
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Abschlieflend 1st es mir eine angenehme Pflicht, Herrn PD Dr. W. Mosimann vom
vet.-anatom. Institut des Tierspitals Bern fiir die Herstellung und Uberlassung der
fiir die Untersuchungen erforderlichen mikroskopischen Préparate meinen herzlichsten
Dank auszudriicken.

Trichtigkeitswiithrschaften im Handel mit Rindvieh

Von Dr. A. Hoerni, Zurich

Herr Professor W. Weber, Bern, hat sich in seinem Aufsatz « Die Formen
der Gewiihrleistung im Viehhandel », in der November-Nummer des Schwei-
zer Archivs fiir Tierheilkunde u. a. auch mit der Wahrschaft fir Trichtigkeit
beschéftigt.

Die Rechtsprechung in diesen Fragen war in fritheren Jahren recht
widerspruchsvoll, was sich besonders fiir den Viehhandel in RegreBfillen
sehr nachteilig auswirkte. Der Ruf nach einer einheitlichen Auslegung und
Anwendung der einschligigen Gesetzesbestimmungen war deshalb in der
Héndlerschaft besonders lebhaft. Dieses Bediirfnis machte sich aber auch in
richterlichen Kreisen geltend. So hat die Verbandsversammlung der berni-
schen Gerichtsprésidenten sich in den zwanziger Jahren wiederholt mit der
Trachtigkeitswihrschaft im Handel mit Rindvieh befaf3t.
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Bevor wir auf die damals entwickelte einheitliche Doktrin eintreten,
mochten wir in zwei Punkten Vorbehalte gegeniiber den Ausfithrungen von
Herrn Professor Weber anbringen, da uns sehr daran liegt, dafl nicht durch
tierdrztliche Beratung neuerdings Unklarheiten und Ungleichheiten ins
Wihrschaftsrecht hineingelangen.

a) Wir konnen nicht anerkennen, dal3 in der Formel «belegt am (zum Bei-
spiel) 4. 2. 1956» eine Wiahrschaft fiir Trichtigkeit liege und dall « Wihr-
schaft dafiir, dal} das Tier an einem bestimmten Zeitpunkt belegt wurde »,
eine der drei Form- und Ausdrucksmoglichkeiten fiir Wahrschaftstrichtig-
keit darstelle. Die erwéihnte Formulierung sagt gar nichts dariiber aus, ob
der Deckakt Erfolg gehabt habe; darauf aber kommt es dem Kéaufer des
Tieres an. Er will Gewidhr haben dafiir, dafl das Tier trachtig geworden sei.
Er erhélt diese aber nicht durch die Formel, das Tier sei belegt worden.

b) In der Abhandlung von Herrn Professor Weber wird wortlich ausge-
fiihrt: « Das Gesetz sieht eine Trichtigkeitsdauer von 9 Monaten und 7 Ta-
gen = 280 Tagen vor.» Eine solche Gesetzesbestimmung existiert aber
nicht. Vielmehr hat sich in miithsamer Entwicklung eine Gerichtspraxis
durchgesetzt, die von einer ordentlichen physiologischen Tréachtigkeitsdauer
beim Rindvieh von 9 Monaten und 7 Tagen ausgeht. Die Berner Gerichts-
prisidenten haben sich seinerzeit darauf geeinigt, und zwar gestiitzt auf
Berichte aus tieridrztlichen und landwirtschaftlichen Kreisen, dal3 zu den in
der Trichtigkeitswihrschaft gewéhnlich genannten 9 Monaten noch 28 Tage
zuzuzihlen seien, als nicht vom Verkéaufer zu prastierende Fehlergrenze. So
kommt man auf eine Totaldauer der Trichtigkeit, inklusive der allgemein an-
erkannten Moglichkeit der Ubertragung, von 301 Tagen (273 -+ 28 Tagen).

Im iibrigen sind schon im Jahr 1926 simtlichen Gerichtsinstanzen der
Schweiz vom Verband Schweizerischer Viehhéndler einige grundsatzliche
Uberlegungen und Erkenntnisse der Berner Gerichtspriisidenten zugestellt
worden. Gestiitzt darauf, hat sich weitgehend eine einheitliche Gerichts-
praxis iiber die Gewihrleistung fiir Trichtigkeit herausgebildet. Danach sind
die drei gebriuchlichsten Formen der Trachtigkeitsgarantie die folgenden:

1. Vom Verkéaufer wird garantiert, das Tier werde im Monat X (zum Bei-
spiel Januar) neun Monate tragen, wobei man als Endpunkt den letzten Tag
des betreffenden Monats annehmen mufl. Der Endpunkt der neun Monate
kann natiirlich bei dieser Form der Wihrschaft auch mit einem bestimmten
Tag bezeichnet werden; der Verkdufer wird sich aber lieber mit der unbe-
stimmteren Form eine gewisse ihn nicht verpflichtende Fehlergrenze sichern.

2. Bei einer zweiten Wihrschaftsart wird garantiert, dafl das Tier in
einem bestimmten Monat (also wieder bis zum Letzten dieses Monats) oder
bis zu einem bestimmten Tag werfen werde.

3. Endlich kommt es vor, dal garantiert wird, das Tier trage seit einem
bestimmten Monat oder Tag. Die erste und die dritte Wéahrschaftsform
stellen auf die Triachtigkeitsdauer ab. In diesen Fillen ist es gegeben, dal}
die obenerwiihnte, allgemein als moglich anerkannte Ubertragungsdauer als
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zuzuzihlende, vom Verkiufer nicht zu priistierende Fehlergrenze in Betracht
kommt.

Bei der zweiten Form wird garantiert, daf} das Tier bis zu einem gewissen
Zeitpunkt geworfen haben werde. Hier kann die Fehlergrenze nicht hinzu-
gezihlt werden. Die Trichtigkeitsdauer im Rechtssinn endigt mit dem Ab-
lauf des garantierten Termins. Es miilte dann schon derjenige, der etwas
anderes behauptet, den Beweis leisten kénnen, dal trotz des bestimmten
Wortlautes der Garantie die Parteien auch in diesem Falle noch eine Fehler-
grenze haben anerkennen wollen.

Der Unterschied zwischen Wihrschaftsart 1 und 3 einerseits und der
Wiihrschaftsart 2 zeigt sich auch bei der Frage, in welchem Zeitpunkt der
Kiufer wegen Nichttrichtigkeit des Tieres reklamieren mul}, wenn er seine
Anspriiche nach dieser Richtung aus der Wihrschaft geltend machen will.

Die bundesritliche Verordnung betreffend das Verfahren bei der Gewihr-
leistung im Viehhandel vom 14. November 1911 bestimmt in Artikel 2 Ab-
satz 1, dafl der Verkiufer, gestiitzt auf die schriftlich ibernommene Gewihr-
leistung fiir Tréachtigkeit, dem Kéaufer nur hafte, wenn der Mangel dem Ver-
kiufer, nachdem sich sichere Zeichen des Nichttrichtigseins gezeigt haben,
oder das Tier auf den angegebenen Zeitpunkt nicht geworfen habe, sofort an-
gezeigt und bei der zustindigen Behorde die Untersuchung des Tieres durch
Sachverstindige verlangt werde.

Bei allen drei Wihrschaftsarten ist sofort Anzeige zu erstatten und ge-
richtliche Untersuchung zu verlangen, wenn sich sichere Anzeichen fiir das
Nichttrichtigsein des Tieres zeigen. Welches diese sicheren Anzeichen sind,
bleibt im einzelnen Fall Tatfrage. Da die Tierédrzte die Auffassung vertreten,
daB es dulerst selten vorkommt, da3 ein Rind bei vorhandener Trichtigkeit
rindrig wird, darf verlangt werden, dafl im Rindrigwerden ein Anzeichen fiir
Nichttrachtigkeit erblickt werde, das die gesetzlich vorgeschriebenen Vor-
kehren, Anzeigen und Begehren um gerichtliche Untersuchung auslosen muf,
will der Kéufer seiner Anspriiche nicht verlustig gehen.

Wann aber hat das Tier auf den angegebenen Zeitpunkt nicht geworfen?
Bei Beantwortung dieser Frage mull unterschieden werden zwischen den
Fillen 1 und 3 einerseits und Fall 2 anderseits.

Im Fall 1 und 3 kann sich der Kdufer auf die Fehlergrenze berufen. Seine
Anzeige ist also rechtzeitig, wenn er nach Ablauf von neun Monaten und
28 Tagen sofort reklamiert.

Im Fall 2 dagegen endet die Trichtigkeitsdauer mit dem bestimmten
Zeitpunkt, auf welchen das Werfen garantiert wurde. Es darf iiber diesen
Zeitpunkt hinaus nicht zugewartet werden, weder eine Woche noch gar
28 Tage.

Was versteht man unter sofortiger Anzeige? Ohne geniigende Entschuldi-
gung, Krankheit, Abwesenheit usw., muf} verlangt werden, dal} die Anzeige
gemacht und das Begehren um gerichtliche Untersuchung gestellt werde am
nichsten Tag nach Ablauf der Frist, im Fall 1 und 3 also nach einer Triich-
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tigkeitsdauer von total 301 Tagen,im Fall 2 nach dem garantierten Tag des
Werfens. Wird lianger zugewartet, so setzt sich der Kéufer der Einrede der
verspiateten Méangelriige aus, wenn er die Verspatung nicht hinlinglich ent-
schuldigen kann.

Bei den zitierten drei Wahrschaftsarten garantiert nun der Verk#ufer
nicht nur fiir die Triachtigkeit an sich, er haftet auch, wenn das Tier verspi-
tet wirft. Auch bei der Berechnung des Verspatungsschadens haben wir es
leider noch zu keiner einheitlichen Gerichtspraxis gebracht. Die bundes-
ritliche Verordnung bestimmt in Artikel 2 Absatz 2: «Gestiitzt auf die
schriftlich zugesicherte Gewihrleistung dafiir, daf3 das Tier innert bestimm-
ter Frist werfen werde, haftet der Verkiufer dem Kéaufer nur, wenn sofort
nach der Geburt deren Verspatung dem Verkdufer angezeigt wird.» Fiir die
Geltendmachung des Verspatungsschadens ist also nur eine Anzeige an den
Verk#ufer, nicht die gerichtliche Untersuchung des Tieres erforderlich. Es
ist auch nicht notwendig, dal sofort nach Ablauf der Triachtigkeitsdauer
Anzeige erfolge. Es geniigt die Anzeige sofort nach der Geburt.

Fiir welche Zeit kann nun der Verspatungsschaden geltend gemacht wer-
den? Bei Wahrschaftsart 2 ist es die Zeit vom garantierten Ende der Trich-
tigkeitsdauer bis zum Tage des Werfens.

Bei Wahrschaftsart 1 und 3 erhebt sich die Frage, ob fiir die mogliche
Ubertragungsdauer von 28 Tagen Verspiatungsschaden ebenfalls bean-
sprucht werden konne. Dies mul} logischerweise abgelehnt werden. Auf die-
sen Standpunkt haben sich auch die bernischen Gerichtsprisidenten ge-
stellt. Der Verspiatungsschaden kann also in diesen Fillen erst geltend ge-
macht werden, wenn innert 301 Tagen das Kalb nicht zur Welt kommt. Er
i1st zu berechnen vom 302. Tage an bis zur Geburt, dies immerhin mit einer
Einschrankung: Gelingt es dem Kiufer, den Nachweis zu leisten, dafl die
Wiihrschaft falsch war, daB es sich also nicht um ein Ubertragen, sondern
um ein verspitetes Trichtigwerden handelt, dann ist die Fehlergrenze von
21 Tagen (iiber 9 Monate und eine Woche hinaus) nicht zugunsten des Ver-
kédufers zu beriicksichtigen.

Was nun die Hohe des Verspatungsschadens anlangt, so mull dem Rich-
ter ein gewisser Spielraum gelassen werden, um den Verhéltnissen des einzel-
nen Falles (Futterpreise usw.) gerecht werden zu kénnen.

Résumé

L’auteur commente le travail du Professeur Weber, Berne, «Les formes de la
garantie dans le commerce du bétail », paru dans le numéro de novembre 1956 de nos
Archives. L’Association suisse des marchands de bétail ne peut pas admettre que la
formule «saillie le . . .» constitue une garantie de gestation, car I'accouplement n’est
pas toujours couronné de succes. L’auteur voudrait en outre voir appliqué a toute la
Suisse le délai de 3 semaines en usage dans le canton de Berne pour la garantie de
gestation, afin d’arriver & un total de 301 jours.

En 1926 1’Association a porté a la connaissance de toutes les instances judiciaires
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de la Suisse les observations faites & cet égard par les présidents des tribunaux ber-
nois. Il en est résulté une pratique judiciaire uniforme dans le domaine de la garantie
de gestation. Les 3 formes les plus usuelles de cette garantie nous sont ensuite pré-
sentées.

Riassunto

Riferendosi al lavoro apparso nel novembre 1956 della nostra rivista, intitolato
«Le forme delle prestazioni di garanzia nel commercio del bestiame» e redatto dal
Prof. W. Weber, 'autore esprime il suo parere. La Federazione dei negozianti svizzeri
di bestiame non puo riconoscere che la formula «coperta il . . .» valga quale garanzia
di gravidanza, poicheé la copulazione non ha sempre successo. Inoltre egli desidererebbe
sapere se la garanzia riconosciuta nel Canton Berna con la trasferibilita di 3 settimane
del termine di gravidanza valga per tutta la Svizzera, cosi che si farebbe un calcolo
totale di 301 giorni.

Nel 1926 la Federazione ha trasmesso a tutte le istanze giudiziarie svizzere alcune
constatazioni e riflessioni fondamentali dei presidenti giudiziari bernesi. Su queste basi
é scaturita suvasta scala una pratica giudiziaria uniforme sulla prestazione della garanzia
di gravidanza. Da ultimo si illustrano le 3 forme pit usate della garanzia di gravidanza.

Summary

The author comments upon the article “Forms of Guarantee in Cattle-Dealing”
by Prof. W. Weber, Bern, which appeared in the November 1956 number of our
journal. The Society of Swiss Cattle Dealers is unable to accept the formula ‘““Served

3

on...” as a guarantee for pregnancy, because service is not always successful. The
Society further wishes that in the whole of Switzerland, as at present in Canton Bern,
the in-calf guarantee should extend to three weeks’ over-carrying, thus bringing the
total guaranteed time to 301 days.

In 1926 the Society placed at the disposal of all the Swiss magistracies a number of
fundamental commentaries and principles laid down by the Bernese Chief Magistrates.
On this basis a uniform legal practice in questions of in-calf guarantees has largely
developed.

The three most commonly used forms of in-calf guarantee are then given.

Erginzungen zu den vorstehenden Ausfiithrungen

Die im Jahre 1926 durch die Berner Gerichtsprisidenten verfallten Grund-
sitze betr. Gewihrleistung fiir Tréachtigkeit konnen grundséitzlich unter-
stiitzt werden, und es wire nur zu hoffen, dafl diese gesetzlich niedergelegt
wiirden. Es sei mir gestattet, kurz auf einen von Herrn Dr. Hoerni aufge-
griffenen Punkt zuriickzukommen. Der Ausdruck «Belegt z. B. am 4.2.»
wird als Trachtigkeitsgarantie nicht anerkannt, dagegen beispielsweise der
Ausdruck «Tréachtig seit 4. 2.». Es sei zugegeben, dall die erste Formulierung
nicht besonders zweckmafig ist und dafl dieser Ausdruck deshalb nicht
zu empfehlen ist. Wenn aber diese Art Garantie abgegeben wurde, dann
sollte diese noch als Wahrschaftsgarantie gelten. Inhaltlich scheint mir
zwischen den beiden oben angefithrten Ausdriicken kein wesentlicher
Unterschied zu bestehen. In der Tierzucht werden die Tiere nur belegt,
um Nachkommen zu zeugen. Wenn deshalb jemand ein weibliches Tier
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erwirbt mit der Garantie «belegt am ...», dann kauft es der Kiufer als
trachtig, sonst hiatte diese Wahrschaft gar keinen Sinn. In seinem Biichlein
«Der Viehkauf und die Viehwihrschaft im schweizerischen Recht » schreibt
Dr. Gygi: «Es sind verschiedene Formen der Trichtigkeitsgarantie ge-
brauchlich. Entweder wird gesagt, daf} die Kuh seit einem bestimmten Zeit-
punkt (Tag, Woche oder Monat) trichtig sei, oder belegt (gedeckt oder ge-
sprungen) worden sei . . .». Auch Gerichtsschreiber Dr.Wiprichtiger schreibt
in seiner Broschiire « Das Viehwihrschaftsrecht in der Schweiz» u. a. folgen-
des: « Die Garantie fur Trichtigkeit wird ungefihr folgendermalien gegeben:
Trachtig seit 12. Mai, oder geziichtet oder belegt im Mai».
W. Weber, Bern

REFERATE

Pharmakologie

Uber die Dinitrokresolvergiftung. Von H. Bentz und W. Schulze. Mh. Tierhk. 7,
147, 1955.

Dinitrokresol hat sich besonders wegen seiner oviziden Wirkung als Pflanzen- und
Holzschutzmittel bew#hrt, die Handelspriparate sind unter dem Sammelbegriff
«Gelbspritzmittel » bekannt. Es ist sowohl als Sprithnebel wie als Spritzbriithe oder
Dampf sehr toxisch fiir Mensch und Tier, wirkt peroral, perkutan und iber die
Atmungswege. Letale Dosis: 25-60 mg pro kg Korpergewicht. Symptome: Gewichts-
abnahme, Fieber, erhohte Atem- und Herzfrequenz, Erregungs- und Lahmungszu-
stande, Kriampfe. Sektion : Auffillig ist die starke Gelbfiirbung der betroffenen Organe
und Korperteile (gilt auch fiir Dinitrophenol). Blutstauungen in Leber, Milz und
Nieren. Als empfindlichste Nachweismethode aus dem Sektionsgut gilt die Reaktion
mit Mg und HCI oder H,SO,. E. Schumacher, Ziirich

Einige einheimische Senecio-Arten als Futterverderber. Von Hildegard Peer.
Wien. tieridrztl. Mschr. 42 Jg., 542, 1955.

Die wichtigsten bei uns vorkommenden Kreuzkrautarten sind S. Jacobaea L.,
S. vulgaris L., S. paludosus L., S. alpinus Scop. und S. silvaticus L. S. alpinus wird
im Gegensatz zu den andern Arten selten aufgenommen. S. silvaticus enthalt das
Alkaloid Silvasenecin, die andern Arten Senecin und Senecionin. Vergiftungssym-
ptome : primér Leber-, Herz-, Nieren- und Zentralnervensystemstoérungen, spiater Erbre-
chen, Krimpfe, Mastdarmvorfiille, unsicherer Gang. Tod als Folge der Leberzirrhose.
Bei chronischem Verlauf fallen besonders die Stérungen des Nervensystems auf.
Sektion: Leberzirrhose, breiige Nieren, beim Rind Odem der Labmagenschleimhaut.

E. Schumacher, Zirich

Trifoliose. Von K. Lohwag. Wien. tierarztl. Mschr. 42. Jg., 539, 1955.

Die Trifoliose, verursacht durch den Schwedenklee (Frischfutter oder Heu),
Trifolium hybridum L., ist eine optische Sensibilisationskrankheit dhnlich dem Fago-
pyrismus, bekannt bei Pferd und Wiederkauern. Der Giftstoff wird vermutlich nur



	Trächtigkeitswährschaften im Handel mit Rindvieh

